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Zielsetzung 

Fortbildungen sollen die pädagogische und fachliche Weiterentwicklung der Lehrkräfte, 

ihre Kooperation und damit letztlich die Lehr- und Lernkultur der Schule fördern. Die 

Lehrkräfte sollen in die Lage versetzt werden, den sich ändernden fachlichen und 

pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Um dies zu erreichen, sollen neben 

den schulexternen Fortbildungen regelmäßig für alle Lehrkräfte schulinterne 

Fortbildungen angeboten werden. 

 

 
 

1. Schulinterne Fortbildungen 

1.1 Formen 

Die schulinternen Fortbildungen sind: 

a. zwei- bis dreistündige Seminare zu begrenzten Themenfeldern und 

b. ganztägige Seminare zu umfangreicheren Themen. 
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- Einmal im Jahr soll für das gesamte Kollegium ein pädagogischer Tag zu jeweils einem 

Schwerpunkt des Schulprogramms stattfinden. 

- Im Einvernehmen mit der Schulleitung könnten außerdem bei Bedarf ganze Tage für 

fachgebundene Fortbildungen genutzt werden. 

Wenn sich für die Thematik einer Fortbildung innerhalb des Kollegiums keine geeigneten 

Experten finden, sollen externe Referenten eingeladen werden. 

1.2 Inhalte 

Grundsätzlich sind alle schulischen Gremien (z. B. Fachkonferenzen, Schulvorstand, 

Steuergruppe, Personalrat) aufgefordert, den Fortbildungsbedarf zu beschreiben und 

eigene Fortbildungsvorhaben zu entwickeln. 

In folgenden Bereichen sollen kurz- und mittelfristig Schwerpunkte gesetzt werden: 

A. Fachübergreifend 

- Erweiterung der Methodenkompetenz bei Lehrenden und Lernenden 

- Kompetenzsteigerung bei Lehrenden und Lernenden im Umgang mit neuen 

Technologien 

- Umgang mit verhaltensauffälligen SchülerInnen 

B. Fachbezogen 

- Umsetzung der Kerncurricula 

- Fortbildungen zu einzelnen thematischen bzw. methodisch-didaktischen 

Aspekten 

1.3 Koordination 

Die Schulleitung informiert das Kollegium über Fortbildungsangebote, gibt Anregungen 

und ist Ansprechpartner für allgemeine Fragen zur Fortbildung. Die Fachkonferenzen 

und andere Gremien der Schule erheben möglichst bis zum Schuljahresende ihren 

Fortbildungsbedarf für das kommende Schuljahr und teilen diesen der Schulleitung mit. 

1.4 Finanzierung 

Schulinterne Fortbildungen werden aus den Haushaltsmitteln der Schule finanziert. Eine 

Kostenbeteiligung der Lehrkräfte wird in der Regel nicht verlangt. 

2. Schulexterne Fortbildungen 

2.1 Formen 

Schulexterne Fortbildungen sind: 

a. regionale Fortbildungen der Landesschulbehörde (Cuxhaven – Stade) 

b. zentrale Fortbildungen des Niedersächsischen Landesamtes für 

Qualitätsentwicklung (NLQ)  

c. Fortbildungen außerschulischer Träger. 

2.2 Unterrichtsbefreiung 

Die Entscheidung über die Teilnahme einzelner Kolleginnen und Kollegen an 

schulexternen Fortbildungen, die ganz oder teilweise während der Unterrichtszeit 

stattfinden, obliegt der Schulleitung. 



 

Für Fortbildungen außerschulischer Träger ist Sonderurlaub zu beantragen; die 

Schulleitung muss auch der Teilnahme an regionalen Fortbildungen und Veranstaltungen 

des NLQ zustimmen. 

 

Die Schulleitung unterstützt die Fortbildungsbereitschaft der Kollegen/Kolleginnen in 

Abstimmung mit dem angemeldeten Fortbildungsbedarf. Wenn dringende dienstliche 

Gründe einer Teilnahme entgegenstehen, ist diese zu versagen (siehe Mitteilung des 

MK). 

2.3 Anbindung an die Gremien der Schule 

Um die Kooperation des Kollegiums zu unterstützen und die Nachhaltigkeit 

schulexterner Fortbildungsveranstaltungen zu gewährleisten, sollen auch diese nach 

Möglichkeit von mehreren Lehrkräften besucht werden. 

Die an außerschulischen Fortbildungen teilnehmenden Lehrkräfte haben eine 

Berichtspflicht gegenüber den entsprechenden schulischen Gremien. Dies gilt 

insbesondere für fachliche Fortbildungen, deren Ergebnisse in die Fachkonferenzarbeit 

einfließen und angemessen umgesetzt werden sollen. 

2.4 Finanzielle Unterstützung 

Kosten, die durch Teilnahme an schulexternen Veranstaltungen entstehen, tragen in der 

Regel die Teilnehmenden selbst. Sofern hierfür Mittel im Schulhaushalt zur Verfügung 

stehen, kann die Schule einen Zuschuss gewähren. Dieser muss rechtzeitig vor der 

Fortbildung beantragt werden. 

 


